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Auszug aus der Satzung des Turnverein 1907 Oberndorf e.V. 

Zum Verbleib beim Mitglied 

 

 

Mitgliedschaft 

 
2.2 Beitrittserklärungen sind schriftlich an den Vorstand zu richten. Bei Minderjährigen ist die 

schriftliche Einwilligung des gesetzlichen Vertreters erforderlich. 

 

2.4 Die Mitglieder haben das Recht, an den allgemeinen Veranstaltungen des Vereins teilzunehmen 

und sich seiner Einrichtungen zu bedienen. 

 

2.5 Die Mitglieder sind verpflichtet, die Satzung des Vereins zu beachten. Von den Mitgliedern 

wird erwartet, dass sie die Arbeit des Vereins fördern und Schädigungen seines Rufes, seiner 

Bestrebungen und seines Vermögens verhindern. 

 

2.6 Die Mitglieder sind verpflichtet, die festgelegten Beiträge im Voraus möglichst bargeldlos zu 

entrichten. 

 

2.9 Wenn ein Mitglied grob oder nachhaltig gegen diese Satzung oder andere Interessen des 

Vereins verstößt, kann es vom Vorstand aus dem Verein ausgeschlossen werden. Der 

Ausschluss ist dem Betroffenen unter Angabe der Gründe schriftlich mitzuteilen. Gegen diesen 

Bescheid ist innerhalb von zwei Wochen nach Zustellung der schriftliche Einspruch an den 

Turnrat zulässig; dessen Entscheidung ist endgültig. 

 

 

Kündigung 

 
2.8 Der Austritt ist zum Schluss eines Kalenderjahres möglich. Er ist spätestens zwei Wochen 

vorher schriftlich dem Vorstand zu erklären. Abweichungen hiervon kann der Vorstand 

zulassen, insbesondere bei Wechsel des Wohnortes. 

 

 

Beiträge 

 
4.4 Die Festsetzung der Mitgliederbeiträge ist Aufgabe der Mitgliederversammlung 

 

 

Haftung 

 
9.1 Der Verein haftet für Unfälle und Schäden nur im Rahmen der von ihm abgeschlossenen 

allgemeinen Sportversicherung. 

 

9.2 Darüber hinausgehende Ansprüche gelten als ausgeschlossen. Insbesondere haftet der Verein 

nicht für Gegenstände, die in Vereinsräumen oder auf Sportanlagen abhanden kommen. 

 

 

Anmerkung 

Bei Austritt aus dem Verein ist eine Rückzahlung des Beitrages nicht möglich. 

Aus versicherungstechnischen Gründen möchten wir Sie bitten, die Anmeldung unverzüglich 

auszufüllen und dem Übungsleiter oder dem Vorstand zuzuleiten. 

 


